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Tostedt, den___________
________________

________________

________________

An die

Gemeinde Tostedt

- Der Gemeindedirektor - 

Schützenstraße 24

21255 Tostedt

Betreff: Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 61 “Gewerbegebiet Harburger Straße / Dohrener Weg”

hier: frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Antragsunterlagen der Firma Vorwerk KG zur Aufstellung des oben genannten Bebauungsplanes Nr. 61 sehen unter anderem die Ansiedlung einer LKW-Tankstelle vor. Geplant ist ein 24-Stunden-Betrieb der Tankstelle mit Shop (auch an Sonn- und Feiertagen). Nach den Angaben des vom Vorhabensträger beauftragten Planungsbüros AGS Planungsgesellschaft mbH soll die Tankstelle 6 PKW-Tankspuren und 2 LKW-Tankspuren haben. Zudem ist die Einrichtung einer PKW-Waschstraße geplant.
Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung spreche ich mich hiermit gegen die Ansiedlung einer solchen LKW-Tankstelle mit Waschstraße und 24-Stunden-Shop aus. 
Seit Jahren haben wir in Tostedt das Problem, dass LKWs auf der Strecke zwischen Hamburg und Bremen die B75 als regelmäßige (Ausweich-)Strecke nutzen und sich durch den Ortsbereich quälen. Während dieses Problem vor einigen Jahren noch verstärkt auftrat, wenn sich auf der Autobahn (A1) zwischen Hamburg und Bremen Staus gebildet hatten, hat sich die Situation seit Einführung der LKW-Maut auf den Autobahnen zusätzlich zugespitzt. Täglich verstopfen nun auch noch die „Mautflüchtlinge“ die Ortsdurchfahrt Tostedts. Häufig staut sich der Verkehr auf der gesamten Strecke zwischen den Ortsein- und Ortsausgängen. Für die Bewohner Tostedts ist dann kein Durchkommen mehr. An den Kreuzungen, die über eine Ampel verfügen, kann der Zubringerverkehr aus der Bahnhofsstraße oder der Schützenstraße die Grünphasen häufig überhaupt nicht ausnutzen, da die B75 so voll ist, dass lediglich 1-2 Autos auf die Hauptverkehrsstrecke abbiegen können. An anderen Stellen, wie etwa der Poststraße oder den Parkplatzausfahrten ist das Abbiegen schwierig, Linksabbiegen ist dann – sofern erlaubt – fast völlig ausgeschlossen. Aber nicht nur der innerörtliche PKW-Verkehr kommt dann fast zum Erliegen – auch Fußgänger und Fahrradfahrer werden von dem massiven LKW-Verkehr in erheblichem Maße beeinträchtigt. Auch wenn ein Vorankommen zu Fuß oder mit dem Rad möglich ist, so sind die durch den LKW-Verkehr hervorgerufenen Lärm- und Luftbelastungen unerträglich – eine erhöhte Verkehrsgefährdung besteht durch das hohe Verkehrsaufkommen sowieso. 
Ich zweifle nicht daran, dass die Ortsdurchfahrt durch Tostedt für LKW-Fahrer noch attraktiver wird, wenn sie hier auch noch eine LKW-Tankstelle mit Shop vorfinden, die zudem 24 Stunden an sieben Tagen die Woche geöffnet hat. Und natürlich bleibt bei einer Grundfläche von 6.000qm auch noch Platz für LKWs als Stellplatz – zusätzlich bieten dann ja auch noch die Straßen des Gewerbegebietes Stellflächen für LKWs. Nicht zu vergessen bleibt, dass die B75 noch immer mautfrei ist, was sie zusätzlich attraktiv macht. Die nachdrückliche Versicherung des vom Vorhabensträger beauftragten Planungsbüros AGS Planungsgesellschaft mbH, dass die LKW-Tankstelle keinen einzigen zusätzlichen LKW nach Tostedt holt, scheint sich weniger an diesen Fakten als an den Planungsinteressen zu orientieren.
Zudem vermag ich nicht zu erkennen, dass Tostedt den Bedarf für eine vierte Tankstelle hat. Auf entsprechende Nachfragen im Rahmen der Informationsveranstaltung am 21.11.2011 konnte seitens des Planungsbüros oder der Gemeindeverwaltung keine befriedigende Antwort gegeben werden. Glaubwürdig hingegen waren die Ausführungen der Tankstellenpächterin der Aral-Tankstelle, die darlegte, dass sie bereits jetzt – mit lediglich 2 konkurrierenden Tankstellen – permanent um ihr wirtschaftliches Überleben kämpft. Eine weitere Tankstelle braucht Tostedt daher wohl kaum. – Der Gemeinderat hat zwar nicht über die betriebswirtschaftliche Sinnhaftigkeit einer weiteren Tankstelle zu entscheiden, aber er trägt die Verantwortung für die städtebauliche Entwicklung der Gemeinde Tostedt und muss sich im Rahmen dieser Aufgabe die Frage stellen, ob Tostedt eine weitere Tankstelle braucht. Letztlich geht es um die Frage, ob die Gemeinde Tostedt und ihre Bürgerinnen und Bürger von der Ansiedlung einer weiteren Tankstelle profitieren, oder ob nicht vielmehr die Gefahr besteht, dass in absehbarer Zeit eine der vorhandenen Tankstellen aufgeben muss. Dies hat dann zur Folge, dass an Tostedts Hauptverkehrsstraße ein großflächig versiegeltes, als Altlastenverdachtsfläche anderweitig kaum zu verwendendes Grundstück brach liegt, für das gegebenenfalls eine erheblicher Sanierungsbedarf besteht.
Auf Antrag der Gemeinderatsfraktion von Bündnis 90/ DIE GRÜNEN vom 14.09.2009 hat der Gemeinderat bereits auf der Ratssitzung am 30.09.2009 den damaligen Bürgermeister und die Gemeindeverwaltung einstimmig damit beauftragt, auf allen Ebenen intensiv und hartnäckig eine Veränderung der Verkehrsführung auf der als Umleitungs- und Abkürzungsstrecke für die A1 dienenden Bundesstraße 75 zu erreichen, um den Ortsbereich von Tostedt vom Dauerstau, verursacht durch den LKW-Verkehr, zu entlasten. Die Verwaltung war dazu aufgerufen, den Rat der Gemeinde Tostedt über den Stand der Verhandlungen ständig auf dem Laufenden zu halten. Insbesondere sollte die Gemeindeverwaltung auch darauf hinarbeiten, dass die B 75 zwischen den Anschlussstellen Dibbersen und Stuckenborstel als durchgehende Mautstrecke ausgewiesen wird. Der Gemeinderat hat sich also bereits im Jahr 2009 einstimmig dafür ausgesprochen, dass die Gemeinde Tostedt dafür kämpfen will, dass der LKW-Verkehr aus dem Ortsbereich Tostedt zurückgedrängt wird. Leider hat sich die Situation seitdem nicht verbessert. Der Beschluss hat aber dennoch noch immer Bestand. Ich rufe die Ratsmitglieder daher hiermit auf, sich diesen Beschluss des vorangegangenen Rates zu Eigen zu machen, und sich in diesem Sinne gegen die Ansiedlung einer LKW-Tankstelle in dem neu geplanten Gewerbegebiet (Bebauungsplan-Nr. 61) auszusprechen!
Mit freundlichen Grüßen

___________________________
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